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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1974

Norm

ABGB §1325 A

ASVG §203 ff

ASVG §332 C

Rechtssatz

Taxispesen für Fahrt zum und vom Arbeitsplatz sind mit der Versehrtenrente nicht kongruent, zumal diese Spesen

aufgewandt werden, um eine Minderung dieses Verdienstes zu verhindern, sodaß also die dazu aufgewendeten

Kosten mit dem Schaden, der vereinbart werden soll, nicht ident sind, vielmehr durch den Gesundheitszustand der

Klägerin vermehrte Bedürfnisse darstellen (vgl auch 2 Ob 19/52, 2 Ob 200/74).
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